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Verfahrensvermerke   (beschleunigtes Verfahren nach § 13a BauGB)
    Planunterlagen hergestellt unter Zugrundelegung der 

Liegenschaftskarte durch Vermessung und 
Geoinformation der Stadt Kassel (Zuständigkeit nach § 15 
(2) Nr. 3 HVGG).
Kassel, 

Aufgestellt, 

Kassel, 08.10.2024 

Vermessung und Geoinformation Der Magistrat Stadtplanung, Bauaufsicht 
und Denkmalschutz 

gez. S. Fedderke gez. Büsscher 

Vermessungsdirektorin Stadtklimarätin   Baudirektor 

      Als Bebauungsplan-Entwurf zur öffentlichen Auslegung 
gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 und 2 BauGB beschlossen von 
der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kassel am 
09.09.2024. 
Kassel, 09.09.2024 

Öffentlich auszulegen in der Zeit vom 30.09.2024 bis 
einschließlich 01.11.2024. 

   

 

Kassel, 08.10.2024 

Die Stadtverordnetenversammlung Der Magistrat

gez. Dr. van den Hövel gez. S. Fedderke

Stadtverordnetenvorsteherin Stadtklimarätin

Hat öffentlich ausgelegen gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 und 2
sowie § 4a Abs. 4 BauGB vom 30.09.2024 bis
einschließlich 01.11.2024. Ort und Zeit der öffentlichen
Auslegung wurden bekannt gemacht im Amtsblatt der
Stadt Kassel Nr. 48 vom 27.09.2024.
Kassel, 12.11.2024 
Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz 

gez. M. Lindemann

Technischer Angestellter 

Hat erneut öffentlich ausgeleg en  gemäß § 4a Abs. 3 und
4 BauGB vom 05.05.2025 bis einschließlich 13.06.2025.
Ort und Zeit der öffentlichen Auslegung wurden bekannt 
gemacht im Amtsblatt der Stadt Kassel Nr.024
vom 02.05.2025.
Kassel, 07.05.2025

Der Inhalt dieses Bebauungsplanes mit seinen Fest-
setzungen wurde am 10.11.2025 von der
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kassel 
gemäß § 10 BauGB als Satzung beschlossen.

Kassel,

Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz Die Stadtverordnetenversammlung

Technischer Angestellter Stadtverordnetenvorsteherin

AUSFERTIGUNG

Der Vorhabenbezogene Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung, den textlichen Festsetzungen (Blatt1) 
und dem Vorhaben- und Erschließungsplan vom 08.07.2025 (Blatt 2), wird hiermit ausgefertigt. 

Kassel, 20.01.2026                                                                                                                        Der Magistrat

  ………………………….……...……………….… 
 Oberbürgermeister 

      Der von der Stadtverordnetenversammlung als 
Satzung beschlossene Bebauungsplan ist, gemäß § 10 
Abs. 3 BauGB, ortsüblich bekannt zu machen. 

Kassel, 

Der Satzungsbeschluss wurde bekannt gemacht im 
Amtsblatt der Stadt Kassel Nr. 10 vom 13.02.2026. 
Der Bebauungsplan ist damit in Kraft gesetzt worden.

Kassel,

Der Magistrat Der Magistrat

Oberbürgermeister Stadtklimarätin 

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 04.01.2023 (BGBl. I S. 6) m.W.v. 
01.02.2023. 

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 04.01.2023 (BGBl. I S. 6) 
m.W.v. 01.01.2023 (rückwirkend). 

Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) vom 18. Dezember 
1990 (BGBl. I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Ge-
setzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802). 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 
(BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
08.12.2022 (BGBl. I S. 2240) m.W.v. 14.12.2022. 

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) vom 17. Mai 
2013 (BGBl. I S. 1274), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 9. Dezember 2020 (BGBl. I S. 2873). 

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 
2585), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.01.2023 (BGBl. I 
S. 5) m.W.v. 12.01.2023.

Hessisches Denkmalschutzgesetz (HDSchG) in der Fassung vom 
28. November 2016 (GVBl. S. 211).

Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz 
(HAGBNatSchG) vom 20. Dezember 2010 (GVBl. I 2010 S.629, 
2011 I S. 43), zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes 
vom 7. Mai 2020 (GVBl. S. 318). 

Hessisches Wassergesetz (HWG) vom 14. Dezember 2010 (GVBl. 
I S. 548), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 9. 
Dezember 2022 (GVBl. S. 764, 766). 

Hessisches Gesetz über das öffentliche Vermessungs- und 
Geoinformationswesen (HVGG) vom 6. September 2007 (GVBI. I 
S. 548), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 30. 
September 2021 (GVBI, S. 602) 

Hessische Bauordnung (HBO) in der Fassung vom 28. Mai 2018 
(GVBl. S.198). zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
22. November 2022 (GVBl. S. 571). 

Hessische Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 
915). 

Satzung zum Schutz des Baumbestandes in der Stadt Kassel 
(Baumschutzsatzung) in ihrer jeweils gültigen Fassung. 

NR. FESTSETZUNGEN ERMÄCHTIGUNG 

A. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN § 9 (1) Baugesetzbuch
(BauGB)

1 Art der baulichen Nutzung 

1.1 Gebiet Büro 

Das Gebiet „Büro“ dient ausschließlich der Unterbringung von 
Büroräumen. 

Zulässig sind als Bestandteil des Gebietes „Büro“ folgende Nut-
zungen: 

 Büro- und Verwaltungsflächen, Räume für freie Berufe 

§ 12 (3) BauGB

2 Maß der baulichen Nutzung § 9 (1) Nr. 1 BauGB i. V.
mit § 16 (2) BauNVO

2.1 Grundflächenzahl 

Die zulässige Grundflächenzahl (GRZ) darf durch die Grundflä-
chen für Zufahrten, Wege, Stellplätze gem. § 12 BauNVO und 
Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO bis zu einer GRZ von 0,8 
überschritten werden. 

§ 19 BauNVO

2.2 Höhe der baulichen Anlagen 

Die festgesetzte maximale Höhe bezieht sich auf die Oberkante 
der höchsten Gebäudeteile.  

Unterer Bezugspunkt ist die Höhe 199,44 NHN. Oberer Be-
zugspunkt ist die Oberkante des höchsten Punktes der Dach-
haut, bei Flachdächern bis zum oberen Abschluss Wand. 

Die im Bebauungsplan festgesetzten maximalen Gebäudehö-
hen dürfen durch technische Aufbauten (z.B. Solar- und Pho-
tovoltaikanlagen) bis zu einer Höhe von 1,50 m überschritten 
werden, sofern diese einen Abstand von 50 Zentimeter zur Ge-
bäudekante einhalten. 

§ 18 BauNVO i. V. m
§ 16 (2) BauNVO

3 Nutzung solarer Strahlungsenergie 

 

§ 9 (1) Nr. 23b BauGB

  

3.1 Ausstattung von Dachflächen mit Photovoltaik 

Im gesamten Geltungsbereich sind die belegbaren Dachflächen 
der Neubauten (nicht belegbare Flächen dienen der Absturzsi-
cherheit, Wartungsgänge, Entrauchungskuppeln, Dachdurch-
führungen und technische Anlagen und der mit diesen verbun-
denen Sicherheitsabständen) und baulichen Anlagen innerhalb 
der überbaubaren Grundstücksflächen zu mindestens 60 % mit 
Photovoltaikmodulen zur Nutzung der einfallenden solaren 
Strahlungsenergie auszustatten (Solarmindestfläche). 

3.2 Anrechnung von Solarwärme-Kollektoren 

Werden auf einem Dach Solarwärme-Kollektoren installiert, so 
kann die hiervon beanspruchte Fläche auf die zu realisierende 
Solarmindestfläche angerechnet werden. 

4 Anordnung der Gebäude § 9 (1) Nr. 2 BauGB

4.1 Baugrenzen § 23 (3) BauNVO

Bäume 

Acer platanoides Spitz-Ahorn 
Aesculus carnea Rotblühende- 

Roßkastanie 
Betula pendula Hängebirke 
Carpinus betulus Hainbuche 
Crataegus spec. Weißdorn/ 

Rotdorn 
Acer campestre Feld-Ahorn 
Amelanchier arborea Felsenbirne 
Fraxinus ornus Blumen-Esche 
Fraxinus excelsior Gemeine Esche 
Robinia pseudoacacia Robinie 
Sorbus aria  Mehlbeere 
Malus spec. Apfel / Zierapfel 
Prunus avium Vogel-Kirsche 
Betula pubescens  Moorbirke 
Acer pseudoplatanus Bergahorn 
Ulmus laevis  Flatter-Ulme 
Ulmus x hollandica  
„Lobel“  Stadtulme 
Tilia tomentosa  Silberlinde 
Fagus sylvatica  Rotbuche 
Sorbus aucuparia  Eberesche 
Celtis australis  Europäischer 

Zürgelbaum 

Ginkgo biloba  
“Princeton Sentry”  Fächerblattbaum 
Koelreuteria  
paniculata  Blasenesche 
Liquidambar styraciflua  
“Worpesdon”  Amerikanischer  

Amberbaum 
Ostrya carpinifolia  Europäische  

Hopfenbuche 
Paulownia tomentosa  Blauglockenbaum 
Quercus ilex  Steineiche 
Quercus frainetto Ungarische Eiche 
Quercus robur Säuleneiche 
Sophora japonica  Schnurbaum 
Tilia henryana  Henrys Linde 
Toona sinensis  Chinesischer  

Surenbaum 
Ulmus “New Horizon”  Ulme „New Horizon“ 
Ulmus “Sapporo Ulme „Sapporo 
Autumn Gold” Autumn Gold“ 
Zelkova serrata  Keaki 
Euodia hupehensis  Samthaarige Stink- 
Tetradium danielii esche 
Eucommia ulmoides Gummiulme 

Sträucher 

Amelanchier ovalis Gewöhnl. 
Felsenbirne 

Cornus mas Kornelkirsche  
Cornus sanguinea Roter Hartriegel 
Corylus avellana Gemeine Hasel  
Euonymus europaeus Pfaffenhütchen 

Lonicera xylosteum Heckenkirsche 
Rhamnus frangula Faulbaum  
Rosa canina Hundsrose 
Salix caprea SalWeide 
Sambucus nigra Schwarzer Holunder  
Viburnum opulus Gemeiner Schneeball 

3.2 Anrechnung von Solarwärme-Kollektoren

4 Anordnung der Gebäude § 9 (1) Nr. 2 BauGB

4.1 Baugrenzen 

Ein Überschreiten der festgesetzten Baugrenzen durch unter-
geordnete Gebäudeteile wie Vordächer um bis zu 1,5 m ist zu-
lässig.  

Die auskragenden Elemente sind hinsichtlich der konkreten 
Lage, Tiefe und Breite entsprechend des Vorhaben- und Er-
schließungsplanes sowie der Ansichten im Durchführungsver-
trag zulässig. 

§ 23 (3) BauNVO

4.2 Nebenanlagen 

Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO sind auch außerhalb der 
überbaubaren Grundstücksfläche sowie hinsichtlich der kon-
kreten Lage, Tiefe und Breite entsprechend des Vorhaben- 
und Erschließungsplanes zulässig. 

§§ 12, 14 und 23 (5)
BauNVO

5 Fläche mit abweichenden Abstandsflächen § 9 (1) Nr. 2a BauGB

5.1 An der westlichen und östlichen Fassade des Innenhofes (vgl. 
zeichnerische Festsetzungen – Bereich: A) wird die Tiefe der 
Abstandsflächen abweichend von § 6 der Hessischen Bauord-
nung (HBO) mit dem Faktor 0,29 festgesetzt.  

An der südlichen Fassade (siehe zeichnerische Festsetzungen – 
Bereich: B) gilt der Faktor 0,23. 

6 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflan-
zungen, Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung 
von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

§ 9 (1) Nr. 20 u. 25
BauGB

6.1 Grundstücksfreiflächen 

Mindestens 20 % der Grundstücksfläche sind als Vegetations-
flächen anzulegen und dauerhaft zu erhalten 

6.2 Schotter- und/ oder Kiesflächen (Schotter-Gärten) sind mit 
Ausnahme der Flächen für Stellplätze, Zufahrten, Wege, Frei-
sitze, Fallschutzbereiche und Terrassen sowie Kies- und Schot-
terstreifen an Außenwänden, die dem Schutz des Gebäudes 
dienen, unzulässig. 

6.3 Befestigung von Oberflächen 

Neu zu errichtende oder zu ergänzende Verkehrsflächen mit 
Ausnahme von Behinderten-Stellplätze sind in wasserdurch-
lässiger Form zu gestalten oder die Ableitung des Nieder-
schlagswassers von diesen befestigten Flächen in angrenzende 
Grün- oder sonstige unbefestigte Flächen zwecks Versicke-
rung sicherzustellen, sofern eine Versickerungsfähigkeit des 
Bodens gegeben ist. Als wasserdurchlässig ist eine Flächenbe-
festigung in Form von wassergebundener Wegedecke, Rasen-
gittersteinen, Dränbeton/-asphalt/-pflaster oder Fugenpflas-
ter mit mind. 12 % Fugenanteil anzusehen. 

6.4 Dachbegrünung 

Flachdächer von Neubauten sind zu mindestens 75 % zu be-
grünen (Mindestsubstratschicht 30 cm). 

Photovoltaik-Anlagen in Kombination mit Dachbegrünung 
sind auf den Gebäudeteilen zulässig. 

6.5 Fassadenbegrünung 

Mindestens 50 m² der Fassadenfläche von Neubauten sind mit 
Kletter- oder Rankpflanzen dauerhaft zu begrünen. 

6.6 Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträu-
chern und sonstigen Bepflanzungen 

6.7.1 Im Bereich der Umgrenzung der Fläche „P1“ zum Anpflanzen 
von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sind 
zwei standortgerechte Laubbäume (StU 18-20, 3xv, mDb) 
gem. Artenliste unter Nr. 6.8 zu pflanzen und dauerhaft zu er-
halten (vgl. Artenliste). 

6.7.2 Auf der Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen P2 sind pro 20 m² 5 Sträucher (100-
150 cm, oB) gem. Artenliste unter 6.8 zu pflanzen und dauer-
haft zu erhalten. 

6.8 Artenliste 

1 Bauzeitenregelung 

Zur Vermeidung der Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG ist der Abbruch von Gebäuden so-
wie die Entfernung von Gehölzen und Gebüschen nur im Zeitraum vom 01.10. - 28./29.02. zu-
lässig. 

Entsprechende Nebenbestimmung sind in die Baugenehmigung mit aufzunehmen. 

2 Denkmalschutz 

Bodendenkmäler wie Mauern, Steinsetzungen, Bodenverfärbungen und Fundgegenstände, z. B. 
Scherben, Steingeräte, Skelettreste, die bei Erdarbeiten entdeckt werden können, sind nach § 21 
HDSchG unverzüglich dem Landesamt für Denkmalpflege, hessenArchäologie, oder der Unteren 
Denkmalschutzbehörde zu melden. Funde und Fundstellen sind in unverändertem Zustand zu 
erhalten und in geeigneter Weise bis zu einer Entscheidung zu schützen (§ 21 Abs. 3 HDSchG)." 

3 Altlasten/Bodenschutz 

Sollten bei Bodeneingriffen geruchliche oder farbliche Auffälligkeiten auftreten, so sind die Ar-
beiten in diesem Bereich zu unterbrechen und das zuständige Dezernat des RP Kassel zur Ab-
stimmung weiterer Maßnahmen zu informieren. 

4 „Kunstwerk 7000 Eichen“ 

Der Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes ist nicht von dem „Kunstwerk 7000 Eichen“ betrof-
fen. 

5 Richtlinien zum Anpflanzen von Bäumen 

Die Anpflanzungen sind gemäß den aktuellen Richtlinien der DIN 18  915/916/917/919 auszu-
führen. 

6 Einsichtnahme von Vorschriften 

Die den Festsetzungen zu Grunde liegenden Vorschriften (DIN-Normen etc.) können dort einge-
sehen werden, wo nach der Bekanntmachung gemäß § 3 (2) BauGB die öffentliche Auslegung 
des Bebauungsplanes und der Begründung erfolgt und gemäß § 10 (3) BauGB der Bebauungs-
plan mit der Begründung zu jedermanns Einsicht bereitgehalten wird. 

7 Umfang des Vorhaben- und Erschließungsplanes 

Der Geltungsbereich des Vorhaben- und Erschließungsplans ist mit dem Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes identisch. 

8 Vogelschutz 

Beim Bau großer Fensterfronten ist darauf zu achten, dass ein Kollisionsrisiko für Vögel weitest-
gehend gemindert wird. Zur Vermeidung von Vogelschlag an Glasflächen, sind vorsorglich fol-
gende Maßnahmen zu ergreifen: 

Halbtransparente Glasflächen und Glasbausteine, bewegliche Sonnenschutzsysteme, z.B. vorge-
hängte und eingelegte Raster, Lisenen und Jalousien, farbige Gläser, geneigte Flächen und Ober-
lichter, Fassaden und Bauten aus Metallelementen und Drahtgeflecht, Solarfassaden, Reduktion 
der Spiegelwirkung und Begrünung. 

 

 

 

9 Fahrradabstellplatzverordnung 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans gilt die Verordnung über die Anforderungen an Ab-
stellplätze für Fahrräder des Landes Hessen  (Fahrradabstellplatzverordnung). 

10 Passiver Schallschutz 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Orientierungswerte der DIN 18005 an der 
Straßenfassade überschritten werden und passiver Schallschutz nötig wird. 

11 Kampfmittel 

Das Plangebiet liegt in einem ehemaligen Bombenabwurfgebiet.  
Ein Verdachtspunkt (Nr. 126) ist vor bodeneingreifenden Maßnahmen zu prüfen.  
Bereits bis 5 m Tiefe untersuchte Bereiche erfordern keine weiteren Maßnahmen.  
Für alle anderen Flächen ist vor Baubeginn eine Sondierung bis 5 m Tiefe vom Vorhabenträger 
in Abstimmung mit dem Kampfmittelräumdienst durchzuführen. 

12 Brandschutz – Anleiterbare Stellen 

Anleiterbare Stellen müssen stets freigehalten werden. Für das Anleitern mittels tragbarer Lei-
tern ist unterhalb der anleiterbaren Stelle eine ebene Fläche von 3 m x 3 m dauerhaft freizuhalten, 
um das Stellen der Leiter zu ermöglichen. 
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B. BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN § 9 (4) BauGB i. V. mit
§ 81 (1) Hessische Bau-
ordnung (HBO)

1 Werbeanlagen  

Werbeanlagen sind hinsichtlich der konkreten Lage und Größe ent-
sprechend den Ansichten zum Durchführungsvertrags zulässig. 

Die Anlagen sind in die Fassadengestaltung zu integrieren und ha-
ben sich in Größe, Form und Farbe dem Gebäude unterzuordnen. 
Videoboards, blinkende Anlagen und Wechselwerbeanlagen sind 
nicht zulässig.  

Eine Beleuchtung mit Fernwirkung und eine Aufhellung der direk-
ten Umgebung der festgesetzten Fläche für Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 
sowie zum angrenzenden Landschaftsschutzgebiet sind nicht zuläs-
sig. 

§ 91 (1) Nr. 1 HBO
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gez. Sven Schoeller gez. S. Fedderke

18.02.2026

gez. Sven Schoeller

                              gez. Dr. van den Hövel
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29.09.2025

gez. Sandra Rus



VORHABEN- UND 
ERSCHLIESSUNGSPLAN

HHS Planer + Architekten AG
Habichtswalder Straße 19
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Maßnahme

Landschaftsschutzgebiet: Anpflanzfläche

Dachbegrünung

Erhaltungsflächen von Bäume und Sträuchern

Fußweg 

Bäume Bestand

Plangebiet 
Flächen Geltungsbereich: 1.179 m²

Legende:

E - LadesäulenE

Büsche / Hecke Neu

Dachterrasse

Bäume Neu

PKW- Stellplätze

Stellplätze für Fahrräder und 
Sonderfahrräder


